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Grundsätzliche Reformmechanik (Kinderzusatzbetrag)

Zusammenführen von Bürgergeld für Kinder und Kinderzuschlag

Altersabhängigkeit ✓

Kein Kindergeldübertrag

Anrechnung von Unterhalt / Unterhaltsvorschuss: Kinderzuschlag ✓

Ausnahme: 600 Euro Einkommensgrenze Unterhaltsvorschuss

Neubestimmung des kindbezogenen Existenzminimums

Übergangsregelungen

Maximum Regelbedarf / Kinderzuschlag

Nur falls kinderzuschlagberechtigt im RS 2023



Relevante Beträge

Altersstufen KGS GB KGS ZB (< Grenze)* KGS ZB (> Grenze)* UV Teilhabep.

0-5 250 216 250 206 15

6-13 250 238 250 275 15

14-17 250 310 310 365 15

18-24 250 292 292 0 0

Kinderfreibetrag: 3150

*Die Einkommensgrenze beträgt 600 EUR für Alleinerziehende und 900 EUR für
Paarhaushalte mit Kindern.



Mieten und Heizkosten: Normal
Personen Heizkosten Kaltmiete

2 100 530

3 120 630

4 140 730

5 155 830

Beim Wohngeld setzen wir Mietstufe 3, die Kaltmiete wird damit in allen Fällen voll
anerkannt.



Mieten und Heizkosten: Hoch
Personen Heizkosten Kaltmiete

2 100 700

3 120 850

4 140 950

Beim Wohngeld setzen wir Mietstufe 6, die Kaltmiete wird damit in allen Fällen voll
anerkannt.



RS: Ehepaar, zwei Kinder (Alter 9, 7)

Einkommensanteile 67/33



KGS: Ehepaar, zwei Kinder (Alter 9, 7)

Einkommensanteile 67/33



KGS: Ehepaar, zwei Kinder (Alter 9, 7)

Einkommensanteile 67/33, hohe Miete



RS: Alleinerziehend, zwei Kinder (Alter 9, 7)

Unterhaltsvorschuss



KGS: Alleinerziehend, zwei Kinder (Alter 9, 7)

Unterhaltsvorschuss



RS: Alleinerziehend, zwei Kinder (Alter 9, 7)

Mindestunterhalt



KGS: Alleinerziehend, zwei Kinder (Alter 9, 7)

Mindestunterhalt



Fazit: Mechanismen der Reform
Kaum Verschiebungen der verfügbaren Einkommen im Vergleich zum aktuellen
Rechtsstand
Ausnahmen:

Alleinerziehende
Vor allem bei Bezug von Unterhalt im Bereich des Bürgergelds

Weiter hohe Transferentzugsraten in den Bereichen
des Bürgergelds
mit gleichzeitiger Abschmelzung von Kinderzusatzbetrag und Wohngeld

Wesentliche Änderungen:
Systemwechsel / Vereinheitlichung
Inanspruchnahme



Fiskalische Wirkungen und

Empfängerzahlen



Hintergrund
Modell: Mikrosimulation (Treiber: Einkommen, Arbeitszeit, "Stigma")

Datenbasis: SOEP 2019 (2018), Fortschreibung

Keine Arbeitsangebotsreaktion

Inanspruchnahme "derzeit": Nur diejenigen, die im RS 2023 Leistungen beziehen,
können auch KGS beziehen

Inanspruchnahme voll

Dazwischen: Lineare Interpolation der Kosten



Empfängerzahlen: Kinder
RS2023 IAQ derzeit IAQ 70% IAQ 100%

SGBII 1252

KiZ 1053

SGBXII 69

KGS ZB 2279 3967 5667



Empfängerzahlen: Haushalte
RS2023 IAQ derzeit IAQ 70% IAQ 100%

SGBII 646

KiZ 483

SGBXII 45

KGS ZB 1112 1935 2764



IAQ derzeit IAQ 70% IAQ 100%

KGS-ZB 5.46 8.22 10.98

Kinderzuschlag -1.88 -1.88 -1.88

Bürgergeld -2.47 -2.47 -2.47

SGBXII -0.08 -0.08 -0.08

BuT-15€-Pauschale 0.13 0.38 0.64

Schulbedarfspauschale 0 0.18 0.36

Nicht-pauschalierte-BuT 0 0.43 0.87

Unterhaltsvorschuss -0.09 -0.09 -0.09

Gesamt 1.07 4.69 8.33



Arbeitsangebotse�ekte



Arbeitsangebot (sehr grob!)

Absolut, in 1.000
Derzeit Voll

Partizipation Alle -57 -125

Männer 1 -32

Frauen -58 -93

Vollzeitäquivalente Alle -61 -220

Männer 1 -85

Frauen -62 -135



Arbeitsangebot (sehr grob!)

Relativ, in Prozent
Derzeit Voll

Partizipation Alle -0.13 -0.29

Männer 0 -0.15

Frauen -0.26 -0.42

Vollzeitäquivalente Alle -0.16 -0.56

Männer 0.01 -0.5

Frauen -0.28 -0.6



Schlussfolgerungen
Wesentliche Änderungen: Systemwechsel, Vereinheitlichung

Kurzfristige Auswirkungen sehr überschaubar (potenzielle Ausnahme:
Alleinerziehende)

Lange Frist hängt von Inanspruchnahme ab

Antwort auf die Tagungsfrage: Der aktuelle Gesetzentwurf nur in überschaubarem
Maße!


